
Satzung
Über die Anzahl, Herstellung und Ablöse von Stellplätzen und Garagen für

Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder
(Stellplatzsatzung)

vom 05. April 2024

Der Markt Peiting erlässt aufgrund von Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geändert
durch die §§ 2, 3 des Gesetzes 24.07.2023 (GVBI. S. 385) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 4 der
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. 8. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes
vom 07.07.2023 (GVBI. 8. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 27.07.2023
(GVBI. 8. 371) folgende Stellplatzsatzung:

§1
Anwendungsbereich

Die Satzung gilt für die Ermittlung und den Nachweis der notwendigen Stellplätze für
Kraftfahrzeuge nach Art. 47 BayBO und die Pflicht zur Herstellung und Bereithaltung von
Abstellplätzen für Fahrräder im gesamten Gemeindegebiet des Marktes Peiting. Regelungen
in Bebauungsplänen oder sonstigen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelungen
dieser Satzung abweichen, haben Vorrang.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Stellplätze für Kraftfahrzeuge im Sinne der Satzung sind Garagen, Carports und sonstige
Steilplatzflächen außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen.

(2) Abstellplätze für Fahrräder sind Fahrradgaragen und sonstige Abstellflächen außerhalb der
öffentlichen Verkehrsflächen.

§3
Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und

Abstellplätzen für Fahrräder

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, deren Nutzung einen Zu- und Abfahrtsverkehr mit
Kraftfahrzeugen und/oder Fahrrädern erwarten lässt, sind Stellplätze für Kraftfahrzeuge
und/oder Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter
Beschaffenheit herzustellen.










